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An den 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 

Wien 

zur Zahl 1359/J-NR/1995 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Karl Öllinger, Freundinnen und Freunde haben an 

mich eine schriftliche Anfrage, betreffend DipLlng. Walter Lüftl - Verdacht auf NS-Wie­

derbetätigung, gerichtet und folgende Fragen gestellt: 

"1. Sind Sie bereit zu veranlassen, daß von seiten der Staatsanwaltschaft Wien eine 

Überprüfung einer etwaigen Mitarbeit des DipLlng. Lüftl am Buch "Grundlagen zur 

Zeitgeschichte - Ein Handbuch über strittige Fragen des 20. Jahrhunderts" und 

hier speziell am Artikel "Der Fall Lüttloder: Die Justiz zur Zeitgeschichte" erfolgt? 

Wenn nein, warum nicht? 

2. Sind Sie bereit zu veranlassen, daß ein Ansuchen um Amtshilfe bei den dafür zu­

ständigen bundesdeutschen Behörden gestellt wird, um zu klären, ob und in wei­

cher Form Lüftl an dem Zustandekommen des Buches "Grundlagen zur Zeitge­

SCllichte - Ein Handbuch über strittige Fragen des 20. Jahrhunderts" beteiligt ist? 

Wenn nein, warum nicht? 

3. Sollte sich der Verdacht einer Mitarbeit Lüftls an diesem Buch in Form von Zur­

veriügungstellen von Materialien erhärten bzw. sollte sich herausstellen, daß Lüftl 

selbst der Autor ist, ist dann mit einer neuerlichen Einleitung eines Veriahrens 

wegen des Verbrechens nach § 3 h VerbotsG zu rechnen? 

Wenn nein, warum nicht? 

4. Wie beurteilen Sie angesichts der führenden Rolle Germar Rudolfs in den "revi­

sionistischen" Kreisen die Behauptung der Wiener Staatsanwaltschaft in ihrem 

Vorhabensbericht in der Causa Lüftl, daß eine eindeutige Zuordnung seiner Per-
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son zu dieser Szene in Deutschland nicht getroffen werden kann? 

Teilen Sie in diesem Punkt die Auffassung der Staatsanwaltschaft Wien? 

Wenn ja, warum? 

5. Wenn nein, halten Sie es für notwendig, daß bei den Justizbehörden zu den The­

men "Revisionismus" und Neonazismus eine verbesserte Ausbildung erfolgen 

soll, um z.B. in Zukunft solche für die österreichische Justiz peinliche Aussagen 

zu vermeiden?" 

Ich beantworte diese Fragen wie folgt: 

Zu 1 bis 3: 

Die Staatsanwaltschaft Wien hat die Ausführungen in der vorliegenden parlamentari­

schen Anfrage zum Anlaß genommen, eine allfällige Beteiligung von Dipl.lng. Walter 

Lüftl an Artikeln im Buch "Grundlagen zur Zeitgeschichte - Ein Handbuch über strittige 

Fragen des 20. Jahrhunderts" zu erheben und für den Fall ihrer Nachweisbarkeit unter 

dem Gesichtspunkt eines Verstoßes gegen das Verbotsgesetz zu prüfen. Sollten sich 

im Zuge dieses Strafverfahrens Rechtshilfeersuchen als notwendig erweisen, wird die 

Staatsanwaltschaft Wien die hiezu erforderlichen Anträge stellen. 

Zu der von der Staatsanwaltschaft Wien in ihrem Vorhabensbericht vom 14.2.1994 ge­

troffenen Einschätzung der Rolle des Germar Rudolf im Rahmen der revisionistischen 

Szene ist zu bedenken, daß diese auf dem vom Beschuldigten zu seiner Entlastung 

vorgelegten Schriftverkehr aus den Jahren 1991 und 1992 basierte. Darüber hinausge­

hende Aktivitäten Rudolfs waren nicht Gegenstand des gegen Dipl.lng. Lüftls geführten 

Strafverfahrens, sodaß weitere Erhebungen in diese Richtung nicht indiziert waren. Im 

übrigen waren die Verhaltensweisen des Germar Rudolf für die Begründung der Ein­

stellung des Strafverfahrens gegen Dipl.lng. Walter Lüftl ohne Relevanz. 

Mag die Staatsanwaltschaft Wien im vorliegenden Fall auch ein für den Ausgang der 

Strafsache gegen Dipl.lng. Lüftl wegen § 3 g VerbotsG nur am Rande relevantes Ver­

halten des Germar Rudolf einer - vor allem aus heutiger Sicht - unzutreffenden Ein­

schätzung unterzogen haben, so ist zu berücksichtigen, daß es sich dabei um Fragen 

der Sachverhaltsfeststellung und der Beweiswürdigung gehandelt hat, für die sich im 

Rahmen von Fortbildungsveranstaltungen keine generellen Richtlinien aufstellen He-
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ßen. Die bei den meisten Staatsanwaltschaften vorgesehene Spezialzuständigkeit für 

Verbrechen nach dem Verbotsgesetz bietet meiner Ansicht nach derzeit ausreichend 

Gewähr dafür, daß die mit derartigen Strafverfahren befaßten Staatsanwälte mit den 

aktuellen Erscheinungsformen des Revisionismus und des Neonazismus in ausrei­

chendem Maße vertraut sind. 

.!7 g . August 1995 / 
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